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an sich, sondern im Hinblick darauf aufgeklärt werden, 
ob und wie sie in die Entscheidung zur Tat eingegangen 
sind.5

Feststellung der Fähigkeit und Bereitschaft des Täters zu 
künftigem gesellschaftsgemäßem Verhalten

Darüber hinaus verlangt § 61 StGB die Berücksichtigung 
der Persönlichkeit des Täters sowie der Ursachen und Be
dingungen der Tat auch unter dem Gesichtspunkt, inwie
weit diese über die Fähigkeit und Bereitschaft des Täters 
zu künftigem gesellschaftsgemäßem Verhalten Aufschluß 
geben. Hier geht es — insbesondere was die Persönlichkeit 
betrifft — nicht mehr um den Täter als Subjekt oder Ur
heber der Straftat, sondern als Objekt und Subjekt der 
Maßnahme der strafrechtlichen Verantwortlichkeit.6 Dazu 
gehören nicht die tatbezogenen Umstände der Persönlich
keit des Täters, die auf die Entscheidung zur Tat Einfluß 
hatten und so über die Schuld in die Tat eingegangen sind. 
Vielmehr geht es hier um einen anderen Gesichtspunkt, 
um einen anderen Zusammenhang. So, ob sich aus be
stimmten Umständen der Persönlichkeit des Täters (z. B. 
Einstellung zur Arbeit, zur gesellschaftlichen Disziplin), 
ableiten läßt, ob und in welchem Grade die Fähigkeit und 
Bereitschaft zu künftigem gesellschaftsgemäßem Verhalten 
vorhanden ist.

Natürlich stellt diese Aufgabe an das Strafverfahren 
hohe Anforderungen. Das Gesetz verlangt eine Beurtei
lung des voraussichtlichen künftigen Verhaltens des Geset
zesverletzers, das die am Strafverfahren beteiligten Or
gane nur auf der Grundlage festgestellter und bewiesener 
Tatsachen aus dem Verhalten des Täters vor und nach der 
Tat gewinnen können. Besondere Bedeutung hat hierbei 
„die Haltung des Täters zur Tat, haben seine Anstrengun
gen zur Wiedergutmachung angerichteter Schäden. Eine 
ehrliche Haltung zur Tat und spürbare Bemühungen, den 
Schaden wiedergutzumachen, sollen sich auch für den Tä
ter lohnen.“7

Ein solches Verhalten des Straftäters nach der Tat 
k a n n  Grundlage dafür sein, beim Täter die Bereitschaft 
und Fähigkeit zu künftigem gesellschaftsgemäßem Verhal
ten anzunehmen und deshalb evtl, bei der Strafzumessung 
einschließlich der Ausgestaltung der Verurteilung auf Be
währung (§ 33 StGB) zu berücksichtigen.8

Die Prüfung und Feststellung der hier geforderten Fä
higkeit und Bereitschaft des Täters zu künftigem gesell
schaftsgemäßem Verhalten dient dem Ziel, die Maßnahmen 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit täterbezogen zu 
differenzieren, zu individualisieren und auszugestalten, 
damit der Täter „wirksam zu sozialistischer Staatsdiszi
plin und zu verantwortungsbewußtem Verhalten im ge
sellschaftlichen und persönlichen Leben“ erzogen wird 
(Art. 2 StGB).

Bei der Feststellung und Würdigung der Fähigkeit und 
Bereitschaft des Täters zu künftigem gesellschaftsgemä
ßem Verhalten ist zu beachten, daß die persönlichen Eigen
schaften stets nur in konkreten gesellschaftlichen Bedin
gungen wirksam werden, sich entäußern. Ob also eiij be
stimmter Mensch die Fähigkeit und Bereitschaft besitzt, 
sich zumindest in dem vom Strafrecht geforderten Mini
mum verantwortungsbewußt zu verhalten, kann auch da
von abhängen, in welchen Kollektiven er lebt und arbei
tet, wer ihn beeinflußt, wie es z. B. den Paten oder Be
treuern gelingt, den Verurteilten so zu führen, daß sich 
seine Fähigkeit und Bereitschaft zu gesellschaftsgemäßem 
Verhalten entfalten kann. Auch ein unterschiedliches Ni
veau dieser Fähigkeit und Bereitschaft muß berücksichtigt 
werden. Nicht selten bekunden Verurteilte die Bereitschaft 
zu gesellschaftsgemäßem Verhalten, haben aber nicht im
mer die Fähigkeit oder können ihre Bereitschaft nicht sta
bilisieren. Die Fähigkeit und Bereitschaft des Täters zu 
künftigem gesellschaftsgemäßem Verhalten ist deshalb in 
ihrem wechselseitigen Zusammenhang zueinander und vor

allem mit den jeweiligen Kollektivbeziehungen sowie in 
ihrer Entwicklung festzustellen und einzuschätzen. Weiter
hin ist insbesondere in der Bewährungszeit darauf hinzu
wirken, die gesellschaftliche Erziehung des Verurteilten 
in den Kollektiven so zu gestalten, daß die Fähigkeit und 
Bereitschaft zu künftigem gesellschaftsgemäßem Verhalten 
gefördert wird.

Diese Fragen sind bei jugendlichen und jungen Straf
tätern besonders wichtig, um ihre Erziehungsverhältnisse 
positiv zu gestalten und ihre Persönlichkeitsentwicklung 
und ihr Hineinwachsen in die gesellschaftliche Verantwor
tung wirksam zu unterstützen (§65 Abs. 3 StGB). Diese 
Betrachtungsweise hilft m. E. auch die Besonderheiten bei 
der Aufklärung gemäß § 69 StPO, der eine bestimmte Kon
kretisierung des § 61 StGB bedeutet, differenzierter zu fas
sen. Einerseits geht es darum, diejenigen Erziehungs- und 
Familienverhältnisse zu untersuchen, die auf die Tatent
scheidung Einfluß hatten (tatbezogen), und zum anderen 
sind die Erziehungsverhältnisse für den weiteren Erzie
hungsprozeß und die Verwirklichung der Maßnahmen der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit zu nutzen.
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In der vorliegenden Broschüre behandelt der Autor fol
gende Fragenkomplexe:

1. Die Macht der Arbeiterklasse — Grundbedingung für 
den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft

(Die Erhöhung der führenden Rolle der Arbeiterklasse — 
ein objektives Erfordernis / Der sozialistische Staat als 
schöpferischer Organisator des Neuen)

2. Der sozialistische Staat — Ausdruck und Instrument 
der Bündnispolitik der Arbeiterklasse

Vertrauensvolle Zusammenarbeit — ein Wesenszug der 
Bündnispolitik der Arbeiterklasse / Annäherung der Klas
sen und Schichten als gesetzmäßiger Prozeß / Die Verwirk
lichung der Bündnispolitik in der staatlichen Tätigkeit / 
Die Hauptaufgabe als mobilisierender Faktor des Zusam
menwirkens / Bewußtseinsentwicklung — Aufgabe des so
zialistischen Staates)

3. Der sozialistische Staat vertritt die Interessen des 
ganzen Volkes

(Sozialistische Demokratie — Demokratie für die Werk
tätigen / Staatliche und nichtstaatliche Formen der sozia
listischen Demokratie / Gesellschaftliche Mitgestaltung — 
Grundrecht der Bürger / Arbeitskollektive und ihr Einfluß 
auf die staatliche Leitung)


